4. Reinigung und Desinfektion

Allgemeine Richtlinien:

· Reinigung und Desinfektion dienen der Sauberkeit und der Infektionsprophylaxe.

· Zum Einsatz  kommen so wenig Mittel wie möglich und nur so viele wie nötig !

· Reinigung ist der Desinfektion vorzuziehen ( Desinfektion sowenig wie möglich, soviel wie nötig !

· Eine desinfizierende Reinigung muss erfolgen, wenn eine Kontamination mit potentiell infektiösem Material (Blut, Eiter, Urin, Kot, Sputum, Erbrochenes...) festgestellt wird oder wenn mit einer Kontamination zu rechnen ist und im bewohnernahen Umfeld bei Auftreten bestimmter Infektionserreger.

· Die Oberflächen von Einrichtungsgegenständen, Wände und Fußböden müssen so beschaffen sein, dass eine Reinigung und ggf. Desinfektion möglich ist.

· Die Reinigung und Desinfektion wird in Plänen verbindlich für jeden Bereich festgelegt.

· Durch verbindliche Verfahrensweisen, Schulungen, Einarbeitung und Kontrolle wird die Einhaltung dieser Pläne sichergestellt.

· Reinigungs- und Desinfektionspläne können kombiniert werden.

Reinigung

· Dient der Sauberkeit

· Vermindert die Anzahl pathogener Keime und unterbricht die Infektionskette

Reinigung ist im Allgemeinen ausreichend für:

· Bewohnerzimmer und den dazugehörigen Sanitärbereich,

· Flure, Gemeinschaftsräume, Treppen, Eingangsbereiche,

· Fußböden von Wohnbereichsdienstzimmern,

· Nebenräume

Desinfektion

· Dient der Abtötung und Beseitigung pathogener Keime und unterbricht die Infektionskette

· Der Verminderung der Gesamtkeimzahl

· Der Reinigung von Flächen und Gegenständen

Anwendung:

1. Laufende präventive Desinfektion dort, wo  potentielle Kontaminationsgefahren bestehen.

2. Gezielte Desinfektion unmittelbar nach Kontamination (z.B. Blut, Urin...) oder als Schutzmaßnahme bei Bewohnern mit Infektionskrankheiten

3. Schlussdesinfektion als Maßnahme bei Verlegung, Auszug oder Tod eines Bewohners

( Bei allen Desinfektionsmaßnahmen müssen Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die nachgewiesenermaßen bei dem betreffenden Erreger wirksam sind, ggf. Viruswirksamkeit beachten.
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